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Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am  

 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum 

Ortsbeirat Mainz-Hartenberg/Münchfeld Kenntnisnahme 29.06.2010 

 

Betreff: 

Sachstandsbericht zum Antrag Nr. 1835/2009 der CDU 

betr. Konsequente Anwendung der Schreibweise des Namens des Stadtbezirkes 
 

 

Mainz, 28.05.2010 

 

gez. Jens Beutel 

 

Oberbürgermeister 

 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Die „richtige“ Bezeichnung Mainz-Hartenberg/Münchfeld ist einzuhalten bzw. an abweichenden Stellen 
zu korrigieren. 
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Problembeschreibung / Begründung 
 
1. Sachverhalt 
2. Lösung 
3. Alternativen 
4. Ausgaben/Finanzierung 
    a) einmalige Ausgaben 
    b) laufende Ausgaben einschl. Folgekosten (z.B. Sach- und Personalkosten, Schulden-

dienst) 
 
 
Durch Beschluss des Stadtrates ist der frühere Ortsbezirk Mainz-Innenstadt mit Wirkung vom 01.07.1989 
in die neuen Ortsbezirke Mainz-Altstadt, Mainz-Oberstadt, Mainz-Neustadt und Mainz-
Hartenberg/Münchfeld aufgeteilt worden. 
 
Um die Zugehörigkeit zu Mainz zu verdeutlichen, wurden bei der gemeinsamen Nennung mit dem Städ-
tenamen die Ortsbezirke Hartenberg und Münchfeld durch das Schriftzeichen „Schrägstrich“ getrennt. 
Die Verwendung des Schrägstriches als Beziehungszeichen wird in  
§ 106 der amtlichen Regelung der deutschen Rechtschreibung bestärkt. Um auszuschließen, dass das 
Münchfeld als Teilbezirk des Hartenbergs missverstanden wird, ist das Schriftzeichen des „Schrägstriches“ 
vorzuziehen. 
 
Die Schreibweise Mainz-Hartenberg/Münchfeld entspricht dem erwähnten Stadtratsbeschluss und der 
Hauptsatzung sowie der Handhabe der amtlichen Rechtschreibregelung.  
 
Auf der Homepage der Stadt Mainz wurde die Schreibweise zwischenzeitlich angepasst. Die zwei Orts-
schilder mit dem Schriftzug „Mainz-Hartenberg-Münchfeld“ können aufgrund der modernen Beschrif-
tungstechnik mit einfachen Mitteln kurzfristig abgeändert werden. 
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